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Traktandum 6: 

Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder der Bürger-
rechtskommission für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
 
Gemäss Art. 5, 15 und 32 der Gemeindeordnung der Gemeinde Schlierbach wählen die Stimmberechtigten 
der Einwohnergemeinde die frei wählbaren Mitglieder der Bürgerrechtskommission. Die Wahlen finden an 
der Gemeindeversammlung statt. Die Bürgerrechtskommission besteht aus dem zuständigen Mitglied des 
Gemeinderats (von Amtes wegen Mitglied - muss nicht gewählt werden) und aus vier weiteren Mitgliedern. 
Zuständiges Mitglied des Gemeinderates ist gemäss Gemeinderatsentscheid der Gemeindepräsident.  
 
Die Amtsdauer der Bürgerrechtskommission beträgt vier Jahre und ist auf 16 Jahre beschränkt. Der Amts-
antritt der neu gewählten Mitglieder der Bürgerrechtskommission erfolgt auf den 01. Oktober 2016. 
 
Die Bürgerrechtskommission besteht heute aus fünf Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder hat sich bewährt 
und soll somit für die neue Amtsperiode unverändert bleiben. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz sind Wahlvorschläge spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversamm-
lung an die Gemeindekanzlei einzureichen. An der Versammlung können die Stimmberechtigten weitere 
Kandidaten vorschlagen. 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt die Wahl von vier frei wählbaren Mitgliedern der Bürgerrechtskommission 
Schlierbach für die Amtsdauer 2016 - 2020. 
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EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung 

 

Donnerstag, 2. Juni 2016 
19.30 Uhr 

in der Rochuskapelle Schlierbach 
 

 
 
 
Alle stimmfähigen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schlierbach sind herzlich eingeladen, an 
der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 
 
 
Traktanden 
 

1. Rechnungsablage 2015 der Einwohnergemeinde Schlierbach 
 

 1.1 Genehmigung der Rechnung 2015: 
  a. der Laufenden Rechnung 
  b. der Investitionsrechnung 
  c. der Bestandesrechnung 
 

 1.2 Offenlegung des Kostenausweises 
 

 1.3 Kenntnisnahme des Berichts der externen Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
  Kenntnisnahme des Berichts der Controlling-Kommission zur Jahresrechnung  
 

 1.4 Kontrollbericht des Regierungsstatthalters zur Rechnung des Vorjahres 
 

 1.5 Jahresbericht 
  1.5.1 Kenntnisnahme des Jahresberichts 2015 
  1.5.2 Kenntnisnahme des Berichts der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 2015 
 
2. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für die Gestaltung eines Dorfplatzes im Betrag 

von Fr. 180'000.00 
 
3. Neuwahl des Präsidiums und der übrigen frei wählbaren Mitglieder der Bildungskommission für die 

Amtsdauer 2016 - 2020 
 
4. Neuwahl des Präsidiums und der übrigen Mitglieder der Controlling-Kommission für die Amtsdauer 

2016 - 2020 
 
5. Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder des Urnenbüros für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
6. Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder der Bürgerrechtskommission für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
7. Verschiedenes, ohne Beschlussfassung 
 
 
Die Rechnung 2015, die Akten und Unterlagen zu den Traktanden sowie das Stimmregister liegen bei der 
Gemeindekanzlei Schlierbach zur Einsichtnahme auf. Die Schalteröffnungszeiten der Verwaltung sind 
jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 08.30 bis 11.30 Uhr und am Dienstag von 13.15 bis 
18.00 Uhr. Jede Haushaltung erhält einen Rechnungsauszug und Erläuterungen. 
 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht 
wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorge-
beauftragte Person vertreten werden und spätestens am 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in der 
Gemeinde Schlierbach den Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. 
 
6231 Schlierbach, 7. April 2016 
 
Namens des Gemeinderates 
 

Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Traktandum 1: 

Rechnungsablage 2015 der Einwohnergemeinde 
Schlierbach 
 
 
Rechnung 2015 
 
Wir verweisen auf den nachstehenden Rechnungsauszug und die entsprechenden Erläuterungen. 
 
Die Laufende Rechnung 2015, mit einem Aufwand von Fr. 3'699'158.05 und einem Ertrag von  
Fr. 3'888'402.68, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 189'244.63 ab. Budgetiert war ein 
Ertragsüberschuss von Fr. 140'000.00. 
 
Die Investitionsrechnung 2015 schliesst bei Ausgaben von Fr. 636'519.75 und Einnahmen von 
Fr. 51'298.30 mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 585'221.45 ab. Im Voranschlag war 
eine Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 269'500.00 vorgesehen. 
 
 
Erläuterungen zur Rechnung 2015 
 
Das Budget 2015 erwies sich als speziell genau. Es sind nur wenige Abweichungen zu vermelden, die im 
Folgenden begründet werden.  
 
Laufende Rechnung 
 
Allgemeine Verwal-
tung 

Im Jahr 2015 fielen deutlich geringere Rückerstattung im Bereich der Dienststelle 
Gemeinderat an. Das Budget wurde bei weitem nicht erreicht.  

 Konto 012.4360.00 
 
Im Hinblick auf das Budget 2015 wurden die internen Verrechnungen vereinfacht 
und gestrafft. Mit internen Verrechnungen wird die Kostenwahrheit erhöht, in dem 
angefallener Lohn- und Sachaufwand der entsprechenden Dienststelle belastet 
wird. Dies erfolgt insbesondere im Bereich der Spezialfinanzierungen, um dort eine 
vollständige Gebührenfinanzierung zu garantieren. Im Jahr 2015 wurden Verrech-
nungen der Gemeinderatskosten und der Verwaltung vorgenommen. 

 Konti 012.4940.00, 020.4940.00 
 
Die Full-Outsourcing-Lösung bei der IT konnte günstiger als geplant realisiert wer-
den.  Konto 020.3160.10 
 
Im Jahr 2015 konnten weniger grosse Baubewilligungen erteilt werden als erwar-
tet. Deshalb lagen Aufwand und Ertrag des Bauamtes unterhalb der Erwartungen. 

 Konti 020.3180.00, 012.4310.00, 020.4310.00 
 
Die neue Steuerplattform LuTax hat sich mittlerweile etabliert und bringt erste Ef-
fizienzgewinne. Beim Steueramt war der Aufwand deshalb deutlich geringer als 
budgetiert.  Konto 020.3520.10 
 
Die ersten neun Monate zeigten bei den Nebenkosten für die neue Gemeindever-
waltung noch kein abschliessendes Bild. Der budgetierte Aufwand wurde leicht 
überschritten, doch wurde das Guthaben am gemeinsamen Nebenkostenkonto 
nicht abgegrenzt.  Konti 090.3120.10 und 090.3120.20 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr. 11'506.21 
(+ entspricht weniger Nettoaufwand) 

  
Öffentliche  
Sicherheit 

Die Schlierbacher Fallzahlen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind stark 
zurückgegangen. Die Gemeinde Schlierbach hat deshalb für das Jahr 2015 eine 
Rückerstattung von rund Fr. 8'000.00 erhalten.   Konto 100.4360.00 
 
Eine leichte Entspannung im Bereich KESR ergab sich durch einen Kantonsbeitrag 
an die Projektkosten des Aufbaus der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB).  Konto 100.4510.00 
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Die Aufwendungen der Feuerwehr lagen aufgrund von mehr Einsätzen über dem 
Budget.  Konto 140.3520.00 
 
Aufgrund der Kostenrechnung mussten wiederum zusätzliche interne Verrechnun-
gen gemacht werden.  Konto 140.3940.00 
 
Der Steuerertrag im Bereich der Feuerwehrersatzabgabe stieg noch einmal deutlich 
an. Sollte dieser hohe Ertrag anhalten, kann die Spezialfinanzierung in Zukunft 
langfristig ausgeglichen gestaltet werden.   Konto 140.4300.00 
 
Leider kann die Spezialfinanzierung Feuerwehr im Jahr 2015 aus obigen Gründen 
nicht ausgeglichen abschliessen. Grund sind die höheren Beiträge an die Feuerwehr 
Büron-Schlierbach sowie die Abschreibungen für das Tanklöschfahrzeug (TLF). Da 
der Spezialfonds für die Anschaffung des TLF verwendet wurde, muss die Entnahme 
als Verlustvortrag der Spezialfinanzierung aktiviert werden. Der Verlustvortrag der 
Spezialfinanzierung ist über 10 Jahre abzuschreiben.  Konto 140.4800.00, Bi-
lanzkonto 1280.04 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: + Fr. 6'785.25 

  
Bildung Die Aufwendungen für die Besoldungen im Bereich der Primarschule liegen rund 

9.6 % über dem Voranschlag. Grund für die Abweichung sind zusätzliche Lektionen 
infolge von Kantonsauflagen sowie ein Mutterschaftsurlaub. Die Mehrkosten des 
Mutterschaftsurlaubs werden zu einem wesentlichen Teil von der Mutterschaftsver-
sicherung getragen.  Konti 210.3020, 210.4360.00  
 
Beim Schulmaterial wird entgegen der Budgetierung nicht mehr zwischen Druck-
sachen und Lehrmittel unterschieden.  Konti 210.3100.00, 210.3100.40  
 
2015 musste ausserhalb der Planung ein neues Klavier angeschafft werden.  

 Konto 210.3110.00 
 
Die Badi Menziken hat den Tarif für die Gemeinde Schlierbach verdoppelt.  

 Konto 210.3160.90 
 
Die Oberstufe Büron-Triengen belastete der Gemeinde Schlierbach begründete 
Mehraufwendungen für die Schulleitung für das Jahr 2013/14.   

 Konto 213.3520.00 
 
Die Musikschule Triengen schloss aufgrund höherer Anmeldezahlen deutlich über 
dem budgetierten Betrag ab.  Konto 214.3520.00 
 
Im Jahr 2015 waren verschiedene ausserplanmässige Anschaffungen bei der Mehr-
zweckhalle notwendig. Aufgrund einer Sicherheitsüberprüfung mussten die 
Sprungmatten ersetzt werden. Ebenfalls musste ein neuer Fleischkühler ange-
schafft werden.  Konto 217.3110.00 
 
2015 konnte die Mehrzweckanlage etwas seltener vermietet werden. Der Mieter-
trag lag unter dem Budget.  Konti 217.4340.00, 217.4360.00  
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr. 52'401.23 

  
Kultur / Freizeit Keine Bemerkungen. 

 
Veränderungen gegenüber dem Budget: + Fr. 154.70 

  
Gesundheit Das neue Pflegefinanzierungsgesetz ist seit dem 01.01.2011 in Kraft. Die Kosten 

sind von der Anzahl Personen in den Betagtenzentren sowie deren Pflegestufen 
abhängig. Im Jahr 2015 konnte eine Punktlandung erzielt werden.  

 Konto 410.3620.10 
 
Die Transportkosten für die Schuluntersuche beim Schularzt und beim Schulzahn-
arzt werden neu der Dienststelle Schulgesundheit belastet.  Konto 460.3170.00 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr. 70.80 
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Soziale  
Wohlfahrt 

Die vom Kanton abgerechneten Kranken- und Sozialversicherungen schlossen sehr 
unterschiedlich ab. Während die Beiträge an die Prämienverbilligung, die Ergän-
zungsleistungen zu AHV und IV sowie die Familienausgleichskasse ungefähr im 
Budget abschlossen, kam es bei den Beiträgen an die Institutionen gemäss dem 
Gesetz über die sozialen Einrichtungen (SEG, ehemals Heimfinanzierung) zu einer 
grossen Aufwandüberschreitung von über Fr. 25'000.00. 

 Konti 520.3610.00, 530.3610.00, 531.3610.00, 580.3610.00  
 
Die Nettokosten für die Gesetzliche Fürsorge schlossen im Jahr 2015 deutlich über 
dem Voranschlag ab. Insbesondere die Auslagen für die wirtschaftliche Sozialhilfe 
(WSH) lagen über dem Budget. Im Gemeindevergleich sind die Kosten der WSH in 
Schlierbach aber sehr gering.  Dienststelle 581 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr. 26'229.70 

  
Verkehr Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten für einen neuen UHG Perimeter gemeindeintern 

erledigt. Gemeinde und UHG-Mitglieder sparen dadurch einen hohen Betrag an. 
Die Gemeindeaufwendungen konnten der UHG in Rechnung gestellt werden  

 Konti 620.3010.00, 620.4360.00  
 
Aufgrund des strengen Winters 2014/2015 schliesst die Dienststelle Schneeräu-
mung deutlich über dem Voranschlag ab.   

 Dienststelle 621 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr. 13'504.90 

  
Umwelt und Raum-
ordnung 

Der aktivierte Betrag für den Ersatz der Kanalisationsleitung beim alten Gemein-

ben werden.  Konti 715.3320.00, 715.4840.00  
 
Der erfreuliche Überschuss der Spezialfinanzierung im Betrag von rund 
Fr. 35'000.00 kann in den Spezialfonds eingelegt werden.  Konto 715.3800.00 
 
Der Vorschuss, den die Gemeinde der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ein-
räumen musste, ist über 10 Jahre hinweg abzuschreiben.  Konto 725.3970.00 
 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung kann nur mit einer beträchtlichen Ent-
nahme aus dem Fonds ausgeglichen werden. Da kein Fondsguthaben mehr be-
steht, muss der Vorschuss aktiviert werden.  Konto 725.4800.00 
 
Die Revision des Friedhofreglements hat zu einer Entlastung der Dienststelle Be-
stattungswesen geführt. Die Beiträge an die Gemeinde Büron lagen deutlich unter 
dem Voranschlag.  Konto 740.3520.00 
 
Verschiedene Arbeiten am Bach konnten, soweit der Bach als Vorfluter der Regen-
wasserkanalisation dient, der Dienststelle Abwasser belastet werden. Der Ertrag 
für die Dienststelle Gewässerverbauungen lag über dem Voranschlag.  

 Konto 740.4360.00 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: + Fr. 3'792.35 

  
Volkswirtschaft Für das Vernetzungskonzept mussten höhere Entschädigungen ausbezahlt werden.  

 Konto  800.3010.00 
 
Das Vernetzungsprojekt wurde im Jahr 2015 beendet. Die in den Vorjahren budge-
tierten Erträge wurden der Gemeinde nun endlich gutgeschrieben. 

 Konto 800.4360.00 
 
Im Jahr 2015 wurde wiederum auf eine Publireportage verzichtet. Damit konnten 
Kosten eingespart werden.  Konto  830.3180.00 
 
Ende Januar 2016 fand das Audit der Gemeinde Schlierbach zur Erlangung des 
Energiestadtlabels statt. Im 2. Quartal 16 dürfte die Gemeinde das Label erhalten. 
An die Kosten leisten Bund und Kanton einen Beitrag von 50 %.  

 Konti 860.3180.00, 860.4360.00 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: - Fr.  
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Finanzen und  
Steuern 

Die ordentlichen Steuererträge lagen im Jahr 2015 unter den Erwartungen. Da ei-
nige Handänderungen nicht wie erwartet über die Einkommenssteuer, sondern 
über die Grundstückgewinnsteuer abgerechnet wurden, liegen die ordentlichen 
Steuern unterhalb des Voranschlags, die Grundstückgewinnsteuern jedoch deutlich 
darüber.  Konti 900.4000.10, 901.4030.01 
 
Die Nachträge aus früheren Jahren liegen deutlich über dem Voranschlag.  

 Konto 900.4000.20 
 
Bei den Handänderungssteuern wurde der Ertrag gemäss Voranschlag nicht ganz 
erreicht.  Konto 901.4040.00 
 
Im Jahr 2014 konnten keine Erbschaftssteuern veranlagt werden.   

 Konto 901.4050.01 
 
Trotz der grossen Investitionen sind die Zinsaufwendungen nach wie vor sehr tief. 

 Konti 940.3210.00, 940.3220.00 
 
Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung hat der Gemeinderat der Dorfladen 
Schlierbach GmbH ein Darlehen eingeräumt. Dieses ist zu Selbstkosten plus einer 
Verwaltungsgebühr zu verzinsen.  Konto 940.4220.00 
 
Aus dem Verkauf des alten Gemeindehauses resultierte wie geplant ein Buchge-
winn. Mit Fr. 316'628.40 lag dieser jedoch deutlich höher als erwartet.  

 Konto 940.4240.00 
 
Infolge Mieterwechsels beim Schulhaus stand die Mietwohnung zu Renovations-
zwecken für 3 Monaten leer. Für die Renovationsarbeiten bestand kein Budgetkre-
dit.  Konti 941.3140.00, 941.4380.00 
 
Veränderungen gegenüber dem Budget: + Fr. 144'132.92 

 
 
Investitionsrechnung 
 
Die Schlussaufwendungen für den Neubau der Gemeindeverwaltung lagen über den Erwartungen. Der Ge-
meinderat hat im letzten Jahr umfassend über die Situation informiert.  

 Konti 090.5000.00, 090.5030.00 
 
Aufgrund eines Ausfalls der Computerinfrastruktur musste ausserhalb der Anschaffungsvereinbarung zwi-
schen Schule und Gemeinde eine Kompletterneuerung der Schüler-Notebooks vorgenommen werden. Die 
Anschaffung musste der Investitionsrechnung belastet werden. Im Gegenzug wird in den nächsten Jahren 
der Budgetkredit reduziert.  Konto 210.5060.00 
 
Die Renovation der Schulhaustreppe wurde auf das Jahr 2016 verschoben.  Konto 217.5010.00 
 
Die Unterhaltskosten für das Gemeindefahrzeug waren in den letzten Jahren stetig hoch. Aufgrund techni-
scher Probleme standen neue Unterhaltsarbeiten im Raum. Das Fahrzeug musste deshalb kurzfristig ersetzt 
werden.  Konto 219.5060.20 
 
Der Ersatz der Regenwasserleitung im alten Gemeindehaus konnte im Jahr 2014 nicht abgeschlossen wer-
den. Die Schlussrechnungen waren der Rechnung 2015 zu belasten.   Konto 715.5010.00 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom Dezember 2014 hat der Gemeinderat umfassend über den 
Stand der Revision der Ortsplanung informiert. Im Jahr 2015 lagen die Aufwendungen unter dem Budget.  

 Konto 790.5810.00 
 
 
Die Zahlen zu den einzelnen Konten können der detaillierten Rechnung entnommen werden. Zusätzliche 
Hinweise erfolgen an der Gemeindeversammlung. 
 
6231 Schlierbach, 16. März 2016 
 
Armin Hartmann, Gemeindeammann 
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Statistische Kennzahlen zur Rechnung 2015 
 
 
Seit 2005 werden die Finanzkennzahlen nach den revidierten Bestimmungen des  
Finanzhaushaltgesetzes berechnet. Die Zahlen 2016 basieren auf dem Voranschlag. Die Erklärungen zu 
den einzelnen Werten entsprechen der neuen Umschreibung. Gleichzeitig werden die kantonalen Vorgaben 
und die allfällig vorgesehenen Massnahmen des Gemeinderats zur Einhaltung dieser Bandbreiten publiziert. 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

225.71% 116.17% 44.49% 14.82% 16.78% 248% 

Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad neue Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert wer-
den können. Die Selbstfinanzierung wird mit den Nettoinvestitionen verglichen. Vor allem im Vergleich über 
mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad 
von unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung, einer von über 100 Prozent zu einem Schuldenab-
bau.  

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahre mindestens 80 % betragen, wenn die 
Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. 

Die Kennzahl wird über fünf Jahre berechnet. Seit 2012 macht sich hier die Umsetzung der Immobilienst-
rategie bemerkbar. Isoliert für das Jahr 2015 berechnet beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 63.7 %. Mit 
dem Abschluss der Umsetzung der Immobilienstrategie ist der Selbstfinanzierungsgrad wieder im Gleich-
gewicht.  

Für das Jahr 2016 wird der Durchschnitt über die Finanzplanperiode 2016-2020 ausgewiesen.  
 
 
Selbstfinanzierungsanteil 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5.28% -1.97% 1.35% 2.12% 9.91% 8.4% 

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit. Je höher der Wert, umso 
grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folge-
kosten. Die Selbstfinanzierung wird in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages errechnet.  

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro 
Einwohner/Einwohnerin mehr als das kantonale Mittel beträgt.  
 
 
Zinsbelastungsanteil I 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.31% 0.49% 0.02% -0.91% 0.16% 0.2% 

Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwen-
det wird. Falls der Zinsbelastungsanteil stabil bleibt, kann die Neuverschuldung - konstante Zinsen voraus-
gesetzt - im gleichen Verhältnis wie die Erträge steigen. Je höher der Anteil der Zinszahlungen an den 
Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung anderer Bedürfnisse zur Verfügung. Ein hoher 
Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Bei den Zinsbelastungsanteilen sind Vermö-
genserträge aus Buchgewinnen in der Berechnung nicht zu berücksichtigen.  

Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 Prozent nicht übersteigen. 
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Zinsbelastungsanteil II 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.51% 0.76% 0.03% -1.55% 0.27% 0.3% 

Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und 
Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet 
wird. Bei den Zinsbelastungsanteilen sind Vermögenserträge aus Buchgewinnen in der Berechnung nicht 
zu berücksichtigen. 

Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 Prozent nicht übersteigen. 
 
 
Kapitaldienstanteil 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.97% 3.00% 2.92% 2.99% 4.75% 6.2% 

Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet 
wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder auf hohe Abschreibungen 
hin. 

Der Kapitaldienstanteil sollte 8 Prozent nicht übersteigen. 
 
 
Verschuldungsgrad 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

71.21% 91.16% 155.32% 215.10% 203.23% 166% 

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- 
und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Der Verschuldungsgrad sollte 120 Pro-
zent nicht übersteigen. 

Der Anstieg des Verschuldungsgrades in den Jahren 2012-2014 ist auf die grossen Investitionen im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der Immobilienstrategie zurückzuführen. Er war in dieser Form geplant. 
Der Verschuldungsgrad erreichte im Jahr 2014 seinen Höhepunkt, bevor er dann rasch abgebaut werden 
kann (siehe Finanzplan 2016 - 2020).   
 
Nettoschuld pro Einwohner/Einwohnerin 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fr. 2'047.00 Fr. 2'455.00 Fr. 3'865.00 Fr. 5'355.00 Fr. 5'483.00 Fr. 4'700.00 

Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Sie darf das zweifache kantonale Mittel, d.h. Fr. 4'598.00, 
nicht übersteigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde überschreitet nach dem Abschluss der Immo-
bilienstrategie die Höchstgrenze. Dieses Überschiessen war in dieser Form geplant. In den nächsten Jahren 
kann die Verschuldung rasch abgebaut werden und die Nettoschuld liegt dann wieder innerhalb der kanto-
nalen Vorgaben.  
 
 
Bilanzfehlbetrag in Prozenten der ordentlichen Steuereinnahmen 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Die Kennzahl zeigt, wie viel der ordentlichen Steuereinnahmen zum Abtragen des Bilanzfehlbetrages not-
wendig ist. 

Der Bilanzfehlbetrag sollte maximal ein Drittel der ordentlichen Steuereinnahmen betragen. 
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Nettoverschuldung der Gemeinde Schlierbach 
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Schuldenbremse 
 
 
Mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 wurde in Schlierbach auf den 1. August 2015 eine Schuldenbrem-
se eingeführt. Ziel der Bestimmungen ist die Verhinderung einer übermässigen Verschuldung und der 
Schutz des Eigenkapitals durch eine Vorgabe für den mittelfristigen Ausgleich. Die Artikel 38 ff. der Ge-
meindeordnung Schlierbach verlangen über fünf Jahre den Ausgleich der Laufenden Rechnung und der 
Geldflussrechnung. Die Bestimmungen gelten grundsätzlich für den Voranschlag. Mit der Jahresrechnung 
zeigt der Gemeinderat die Voraussetzungen für den Voranschlag 2017 auf.   
 
Für die Berechnung des kumulierten Saldos sind der Voranschlag 2017, die Ergebnisse der vergangenen 
beiden Jahre (Rechnung 2015 und Voranschlag 2016) sowie die beiden folgenden Jahre zu berücksichti-
gen (Jahre 2018 und 2019 gemäss Finanz- und Aufgabenplan). Da der Voranschlag 2017 noch nicht vor-
liegt, werden hier die Zahlen des Finanzplans 2016-2019 verwendet.  
 
Die Ergebnisse der Planungsgrundlagen zeigen folgendes Bild: 
 

 
 
 

 
 
 
Die Schuldenbremse zeigt sich stark entspannt. Sowohl die Laufende Rechnung als auch die Geldfluss-
rechnung weisen in der Summe einen deutlich positiven Saldo aus. Grund für die starke Verbesserung ist, 
dass im mittelfristigen Ausgleich das Jahr 2014 wegfällt. Dieses Jahr war durch hohe Investitionen ge-
prägt, was die Geldflussrechnung belastete.  
In den nächsten Jahren ist es nicht auszuschliessen, dass der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
beantragen wird, einen Teil der positiven Ergebnisse der Geldflussrechnung der finanzpolitischen Steue-
rung zu entziehen und so Raum für neue Investitionen zu schaffen. Die Gemeindeversammlung kann 
soweit Mittel der finanzpolitischen Steuerung entziehen, als dass der mittelfristige Ausgleich auch ohne 
diese Mittel sichergestellt ist. Die zur Seite gelegten Mittel können in Jahren mit hohen Investitionen zur 
Sicherstellung des mittelfristigen Ausgleichs verwendet werden.  
 
6231 Schlierbach, 7. April 2016 
 
Armin Hartmann, Gemeindeammann 
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Jahresbericht 2015 
 
 
Im Herbst 2014 haben die Stimmberechtigten das folgende Jahresprogramm 2015 des Gemeinderates 
zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
GP  = Gemeindepräsident GA  = Gemeindeammann 
SV  = Sozialvorsteherin GS = Gemeindeschreiberin 
GR = Gemeinderat BK = Baukommission 
VF  = Vorfinanzierung SP = Schulpflege 
UHG = Unterhaltsgenossenschaft  
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Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den folgenden Jahresbericht und nimmt darin zu den einzelnen Posi-
tionen wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Vorbemerkung 
 
Der Gemeinderat betrachtet den Grad der Zielerreichung als sehr gut. Fast alle Ziele konnten erreicht 
werden. Besondere Schwerpunkte lagen bei der Umsetzung der Immobilienstrategie, bei den Vorberei-
tungen auf die neue Rechnungslegung der Gemeinden, beim Label Energiestadt und bei der Teilrevision 
der Ortsplanung. In einigen Bereichen kam es zu Verzögerungen, die zu begründen sind:  
 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 
Die neue Gemeindeverwaltung konnte Anfang März 2015 bezogen werden. Das Dorfzentrum konnte 
im Rahmen eines grossen Tages der offenen Türe am 25. April 2015 der Bevölkerung gezeigt werden. 
Über 700 Personen nahmen an diesem gelungenen Anlass teil. Die neue Verwaltung hat sich sehr be-
währt und die Abläufe konnten vereinfacht werden.  
 
Mit dem Bezug der neuen Gemeindeverwaltung wurden die Öffnungszeiten angepasst. Neu ist die 
Verwaltung auch am Mittwochvormittag geöffnet, bleibt aber am Donnerstagnachmittag geschlossen.  
 
Die kantonalen Wahlen im Frühling und die nationalen Wahlen im Herbst wurden ohne Probleme 
bewältigt. Bei beiden Wahlen kam es zu 2. Wahlgängen. Herzlichen Dank an das Urnenbüro für die her-
vorragende Arbeit.  
 
In der neuen Gemeindeverwaltung funktioniert die IT als Full-Outsourcing-Lösung. Die Mitarbeiter 

, sondern greifen über ein Glasfaserkabel direkt auf externe Server zu. Dort sind 
auch die Software-Programme abgespeichert. Die Datensicherheit kann dadurch gesteigert werden. Bei 
der Vergabe war es dem Gemeinderat wichtig, dass sich alle Daten jederzeit in der Schweiz befinden.    
 
1 öffentliche Sicherheit 
 
Das System Polyalert funktioniert problemlos. Die Schlierbacher Sirene kann neu direkt von der kanto-
nalen Hauptzentrale ausgelöst werden.  
 
Weder der Kanton noch die regionale Zivilschutzorganisation haben zum heutigen Zeitpunkt ein realisti-
sches Konzept für die periodische Schutzraumkontrolle (PSK) für private Schutzräume. Eine In-
formationskampagne wäre notwendig um alle Beteiligten über ihre Rechte und Pflichten zu informieren. 
Die Gemeinde Schlierbach muss die kantonalen Entwicklungen abwarten. Die PSK bei öffentlichen 
Schutzräumen ist gewährleistet.  
 
2 Bildung 
 
Die Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2015 hat der Einführung einer Bildungskommission per 
1. August 2016 zugestimmt.  
 
Die Dokumente für die Einführung der Bildungskommission konnten erfolgreich erarbeitet werden. 
Die Revision des Volksschulbildungsgesetzes hat kleinere Auswirkungen auf die Grundlagen. Allenfalls ist 
eine kleine Anschlussrevision des Reglements über die Volksschule notwendig.  
 
Die Gemeindeversammlung vom 7. Mai 2015 hat die Abrechnung über den Sonderkredit für die Er-
weiterung der Schulanlagen genehmigt.   
 

160640_Inhalt_A4_Schlierbach_Gde_2016.qxp  28.04.16  14:09  Seite 31



Seite 32

3 Kultur 
 
Die Neuzuzügerbegrüssung wurde am 25. April 2015 erfolgreich durchgeführt. Im Anschluss nahmen 
viele Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger am Tag der offenen Türe der Gemeindeverwaltung statt.  
 
Die Parkplatzsituation in der Mehrzweckanlage ist häufig angespannt. Wildes Parkieren gefährdet die Si-
cherheit. Im Dezember 2014 hat der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung umfassend über das 
Projekt Teilrevision Zonenplanung informiert. Mit der Einzonung und dem Erwerb der Nachbarpar-
zelle Oberegg sollen mittelfristig Parkplätze erstellt werden. Dies würde die Situation wesentlich 
entspannen.   
 
4 Gesundheit 
 
Die Spitex-Organisation Büron-Schlierbach hat sich entschieden, eine Zusammenführung mit der Spitex-
Michelsamt zu prüfen. Die entsprechenden Arbeiten laufen. Ein Entscheid ist bis 2017 zu erwarten.  
 
5 Soziale Wohlfahrt 
 
Ende Jahr konnte geeigneter Wohnraum für 10 Asylbewerber gefunden werden. Mittlerweile haben acht 
Personen im Asylverfahren in Schlierbach Wohnsitz genommen. Die Gemeinde Schlierbach kann damit ihr 
Kontingent im Moment erfüllen.  
 
Die nicht abgeschriebenen Kapitalkosten des Betagtenzentrums wurden gemäss Beschluss der 
Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 zurückgefordert und vom Gemeindeverband 
Betagtenzentrum Lindenrain Triengen bezahlt.  
 
6 Verkehr 
 
Die 1. Etappe der Sanierung der Güterstrassen lief problemlos ab. Saniert werden konnten die 
Weidstrasse, die Sonnmattstrasse, die Waldhofstrasse, die Feldstrasse, die Haldenhofstrasse und die 
Weierbachstrasse. Das Projekt ist auch finanziell auf Kurs. Die Abrechnung des Sonderkredits ist für 
Herbst 2016 geplant.  
 
Das Lärmsanierungsprojekt an der Gemeindestrasse Schlierbach-Rehag hat ergeben, dass der Grenz-
wert bei zwei Liegenschaften leicht überschritten wird. Da teure Massnahmen (Flüsterbelag, Fensterer-
satz, Lärmschutzwände) unverhältnismässig oder nicht angebracht sind (Tempo 30) wird der Gemeinde-
rat in Absprache mit den Eigentümern eine Sanierungserleichterung beantragen.  
 
Der Gemeinderat hat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2015 darüber informiert, 
dass die Sanierung der Wetzwilerstrasse um weitere zwei Jahre verschoben werden soll. Die Schäden 
im Belag sollen mittels Sofortmassnahmen behoben werden.  
 
Die Totalrevision des Kostenverteilers der UHG Schlierbach wurde vorangetrieben. Der Entwurf 
steht, die Vernehmlassung ist für das 2. Quartal 2016 geplant.  
 
Im Jahr 2015 fand ein Quartiercheck statt. Das Konzept soll fortgesetzt werden.  
 
Die Neueinreihung der nicht mehr vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Güterstrassen er-
folgt in Absprache mit der UHG nach dem Abschluss der Sanierung. Gemäss Information an der General-
versammlung der UHG soll die Neueinreihung innerhalb von 5 Jahren erfolgen.  
 
Der Bushalt im Dorf in Fahrtrichtung Etzelwil wurde im Frühling 2015 erfolgreich umgestellt. Die neue 
Haltestelle beim Gemeindehaus hat sich bewährt.  
 
7 Umwelt und Raumordnung 
 
Gemäss Jahresplan wurde der Auftrag für den Ersatz der Prozessleitsteuerung der Pumpwerke 
vergeben. Die Vergabe erfolgte durch den Gemeindeverband. Die Ausgaben sind in der Investitionsrech-
nung 2016 budgetiert.  
 
Im Rahmen der Teilrevision der Ortsplanung wurde 2015 das Ergebnis des Wettbewerbs Rosengarten 
vorgestellt. Der Entwurf des Bebauungsplans wird im 2. Quartal 2016 vorliegen.  
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Die Sanierung der Kanalisationsleitung Egg musste aus Ressourcengründen auf das Jahr 2016 ver-
schoben werden. Solange die Haltungen nicht saniert sind, kann auch die Gründung der Genossen-
schaft nicht erfolgen.  
 
Der Gewässerperimeter wurde erarbeitet und wird mit dem UHG Perimeter im 2. Quartal 2016 einer 
Vernehmlassung unterzogen.  
 
8 Volkswirtschaft 
 
Das Label Energiestadt wurde der Gemeinde Schlierbach am 15. März 2016 offiziell zugesprochen. Das 
Audit fand Ende Januar 2016 statt.  
 
9 Finanzen und Steuern 
 
Der neue Dorfplatz konnte der Bevölkerung im 1. Quartal 2015 übergeben werden. Das Dorfzentrum 
wurde anlässlich des Tages der offenen Türe am 25. April 2015 offiziell vorgestellt.  
 
Die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 hat der Einführung einer kommunalen Schulden-
bremse zugestimmt. Der Voranschlag 2016 unterlag erstmals den neuen Vorgaben. Der entsprechende 
Mechanismus und die resultierenden Massnahmen wurden in der Botschaft abgehandelt.  
 
 
Schlierbach, 7. April 2016 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Kostenausweis 2015 
 
Gemäss Gemeindegesetz haben Gemeinden seit dem 01.01.2009 die Kostenrechnung zu führen. Ziel der 
Kostenrechnung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die effektiven Kosten der Leistungen zu präsentie-
ren. Im Rahmen der Kostenrechnung werden somit Gemeinkosten wie der Personalaufwand der Verwal-
tung oder des Gemeinderates sowie die effektiven Kosten von Gebäuden den Leistungen zugeordnet.  
Gemäss § 86 Abs. 4 des Gemeindegesetzes und Art. 34 Absatz 2 der Gemeindeordnung sind den Stimm-
bürgern im Sinne einer Vollkostenrechnung die Brutto- und die Nettokosten der einzelnen Leistungen 
auszuweisen. Der Gemeinderat hat sich entschieden, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern diese 
beiden Informationen in der Botschaft zu veröffentlichen und im Rahmen der Gemeindeversammlung 
wichtige Zusatzerklärungen zu geben sowie auch einige Kennzahlen zu präsentieren. Um die Vergleich-
barkeit über die Jahre sicherzustellen, werden jeweils auch die Zahlen des Vorjahres abgedruckt.  
 
Der Kostenausweis pro Kostenträger der Gemeinde Schlierbach präsentiert sich wie folgt:  
 
NK = Nettokosten / BK = Bruttokosten 
jeweils in Franken 
 

Nr.  Leistung NK 2014 BK 2014 NK 2015 BK 2015 

5000 Allgemeine Verwaltung 159'239 164'656 81'509 86'537 

500100 Legislative 63'395 63'865 33'060 33'556 

500200 Einwohnerkontrolle 19'238 19'238 -2'750 -2'750 

500300 Zivilstandswesen 57 6'332 -596 5'683 

500400 Steuerwesen 59'343 58'015 56'963 55'216 

500430 Veranlagung Sondersteuern 9'275 9'275 -621 -621 

500500 Erbschaftswesen/Teilungsamt  7'931 7'931 -4'547 -4'547 

5100 Öffentliche Sicherheit 29'882 116'360 25'148 106'137 

510100 Kindes- und Erwachsenenschutz 2'067 38'906 -8'214 36'044 

510200 Betreibungswesen 662 662 500 500 

510300 Grundbuch / Vermessung 12'532 12'532 1'173 1'173 

510500 Feuerwehr 5'900 51'243 18'494 54'956 

510600 Zivilschutz 2'993 7'289 8'605 8'874 

510800 Gerichtswesen 556 556 417 417 

510900 Militär 5'172 5'172 4'173 4'173 

5200 Bildung 947'938 1'288'130 1'214'173 1'533'857 

520100 Kindergarten 556 556 417 417 

520200 Primarschule 928'013 659'056 1'207'190 916'588 

520300 Sek. Stufe I / 1.-3. Kant.Schule 7'438 411'814 5'413 395'962 

520400 Schuldienste 556 46'464 417 43'945 

520500 Sonderschulung 556 86'460 417 90'923 

520600 
Übriges Pflichtangebot / Tages-
strukturen 753 2'783 393 1'933 

520800 Musikschule 8'954 79'885 -908 83'255 

520900 Sekstufe 2 556 556 417 417 

521000 Erwachsenenbildung 556 556 417 417 
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Nr.  Leistung NK 2014 BK 2014 NK 2015 BK 2015 

5300 Kultur / Freizeit 13'747 7'974 17'847 23'147 

530100 
Kulturförderung und  
Kultursicherung 2'583 2'833 4'809 5'059 

530200 Freizeit / Sport 2'256 2'256 1'767 1'767 

530300 Vereinsunterstützung -2'793 3'230 10'981 16'031 

530400 Öffentliche Anlagen 556 556 417 417 

530500 Kommunikation / Information 5'122 5'122 -127 -127 

5400 Gesundheit 13'210 142'318 9'872 132'276 

540100 Gesundheitsweisen allgemein 556 21'532 417 15'459 

540200 Schulgesundheitsdienst 4'849 4'849 3'665 3'743 

540300 Alters- und Pflegeheime 7'805 115'937 5'790 113'074 

5500 Soziale Wohlfahrt 26'373 512'063 3'526 512'124 

550100 Soziale Wohlfahrt allgemein 10'972 295'030 4'361 295'980 

550200 AHV-Zweigstelle 556 -1'621 417 -1'811 

550300 Altersbetreuung 1'025 1'025 904 904 

550400 Jugendbetreuung 689 689 520 520 

550500 Fürsorge 9'616 213'425 -2'741 216'466 

550600 Arbeitslosenfürsorge 3'515 3'515 65 65 

5600 Verkehr 207'275 257'240 245'191 300'886 

560100 Neubau / Erneuerung Strassen 146'491 146'491 147'095 147'095 

560200 Baulicher Unterhalt Strassen -13'060 -13'060 -3'923 -3'923 

560300 Betrieblicher Unterhalt Strassen 70'083 75'157 75'776 87'258 

560400 Öffentlicher Verkehr 2'957 47'848 5'498 49'711 

560500 Ruhender Verkehr 804 804 745 745 

5700 Umwelt und Raumordnung 94'891 143'225 -24'241 27'008 

570100 Umweltschutz allgemein 5'455 5'236 4'828 4'538 

570200 Raumplanung / -ordnung 34'273 40'755 35'040 41'333 

570300 Bauwesen 19'899 19'899 -10'836 -10'836 

570400 Kehricht 3'097 3'097 -2'914 -2'914 

570500 Tierkadaversammelstelle 556 4'639 417 4'379 

570700 Abwasserbeseitigung 33'706 66'349 -28'043 10'143 

570800 Gewässer -3'846 -3'846 -2'943 -2'943 

571000 Wasserversorgung 556 556 417 417 

571100 Friedhof-/Bestattungswesen 1'195 6'876 -207 3'332 

571200 Naturschutz 0 -336 0 -441 
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Nr.  Leistung NK 2014 BK 2014 NK 2015 BK 2015 

5800 Volkswirtschaft 3'827 28'613 4'739 17'037 

580100 Volkswirtschaft allgemein 2'237 2'237 1'721 1'721 

580200 Tourismus 1'405 1'405 1'062 1'062 

580300 Landwirtschaft -2'003 14'758 -1'746 2'236 

580400 Forstwirtschaft 0 1'434 0 1'434 

580500 Jagd / Fischerei -9'755 -3'919 -9'742 -3'638 

580600 Markt- und Gewerbewesen 556 556 417 417 

580700 
Wirtschaftsförderung / 
Standortmarketing 11'387 12'142 13'027 13'805 

5900 Finanzen und Steuern -56'611 -2'303'240 -45'555 -2'525'510 

590100 
Bewirtschaftung des Finanz-
vermögens -5'230 -5'230 2'705 2'705 

590200 Konzessionsgebühren 556 -28'589 417 -29'796 

590300 
Ertrag aus Strassen- und Ver-
kehrsabgaben 556 -28'882 417 -30'063 

590400 Ertrag ordentliche Steuern -52'513 -1'490'980 -49'889 -1'614'764 

590500 Ertrag Sondersteuern 464 -138'961 378 -177'361 

590600 Finanzausgleich 556 -610'598 417 -676'231 
 
 
 
Infolge Rundung kann das Gesamttotal der Leistungsgruppen von der Summe der einzelnen Leistungs-
träger leicht abweichen.     
 
Insgesamt decken sich die Aussagen der Kostenrechnung mit den Erwartungen des Gemeinderates. Wei-
tere Informationen erfolgen im Rahmen der Gemeindeversammlung. 
 
 
6231 Schlierbach, 7. April 2016 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Jahresrechnung 
 
 
Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2015 abgeschlossene Verwaltungsrechnung zur Kenntnis 
genommen und stellt folgende Anträge: 
 
 
1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 189'244.63, die Investitionsrechnung 

mit einer Zunahme der Nettoinvestition von Fr. 585'221.45 sowie die Bestandesrechnung sind zu ge-
nehmigen. 
 

2. Der Kostenausweis 2015 wird den Stimmberechtigten offengelegt. 
 

3. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung sei als Einlage ins Eigenkapital zu verwenden.  
 

4. Der Jahresbericht ist zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 

5. Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden, Luzern, zur Rechnung des Vorjahres wird den 
Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: "Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 
2014 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den ver-
langten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine ge-
sunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 7. Januar 2016 keine 
aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel festgestellt (§ 106 Gemeindegesetz)." 

 
 
 
Verfügung 
 
Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen werden der externen Revi-
sionsstelle sowie der Controlling-Kommission Schlierbach zur Prüfung übergeben. Diese erstatten über 
das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und geben 
diesen eine Empfehlung über die Genehmigung ab. 
 
 
6231 Schlierbach, 7. April 2016 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident 
sig. Franz Steiger 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 
Bericht der Truvag Revisions AG, Sursee 
 
Als externe Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde Schlierbach, beste-
hend aus Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 
31.12.2015 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Gemeinderates 
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und 
Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die 
frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat 
für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung der externen Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-
geben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Handbuch 
für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern sowie den Schweizer 
Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen fal-
schen Angaben ist. 
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für 
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine 
Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag abgeschlossene Rech-
nungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.  
 
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften 
erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Sursee, 14. April 2016 
 
Truvag Revisions AG 
Philipp Steinmann Ivan Hodel 
zugelassener Revisionsexperte zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Bericht der externen Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015 ist zustimmend zur Kenntnis zu neh-
men. 
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Kenntnisnahme des Berichts der Controlling-Kommission Schlierbach 
zur Jahresrechnung 
 
Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach 
 
Als Controlling-Kommission haben wir die Jahresrechnung 2015 (ohne buchhalterische Richtigkeit) beur-
teilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Reglement für die Controlling-Kommission der 
Gemeinde Schlierbach sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen 
des Kantons Luzern. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  
 
6231 Schlierbach, 20. April 2016 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Flavio Thürig sig. Walter Nägeli 
 sig. Kurt Schmid  
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zur Jahresrechnung 2015 ist zustimmend zur Kennt-
nis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme des Berichts der Controlling-Kommission Schlierbach 
zum Jahresbericht 2015 
 
Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht 2015 beurteilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Reglement für die Controlling-Kommission der 
Gemeinde Schlierbach sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen 
des Kantons Luzern. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
 
6231 Schlierbach, 20. April 2016 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Flavio Thürig sig. Walter Nägeli 
 sig. Kurt Schmid  
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum Jahresbericht 2015 ist zustimmend zur Kenntnis 
zu nehmen. 
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Traktandum 2: 

Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkre-
dit für die Gestaltung eines Dorfplatzes im Betrag 
von Fr. 180'000.00 
 
 
2.1 Abrechnung 
 
Am 17. Dezember 2012 genehmigten die Stimmberechtigen einen Sonderkredit für die Gestaltung eines 
Dorfplatzes im Gebiet Stägmatte im Betrag von Fr. 180'000.00. Dem Bauprojekt ging ein umfassender 
Planungsbericht über die Immobilienstrategie der Gemeinde Schlierbach voraus. Der Gestaltungsplan 
wurde gemeinsam mit der neuen Gemeindekanzlei im Dorfzentrum Stägmatte erstellt. Für die Gemein-
dekanzlei wird ein separater Sonderkredit geführt, dessen Abrechnung an einer der nächsten Gemein-
deversammlungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird. Mit dem Dorfplatz wurden unter ande-
rem ein Dorfbrunnen, ein kleiner Spielplatz, Sitzgelegenheiten, eine Beleuchtung sowie eine umfassen-
de Bepflanzung erstellt. Der Dorfplatz ist funktional und stellt eine gute Visitenkarte für die Gemeinde 
Schlierbach dar.   
 
Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Das Projekt schliesst leicht unterhalb des Budgets ab.  
 
Die Abrechnung gestaltet sich wie folgt:  
 
1. Ausgaben 
 

Gemäss genehmigtem Belegverzeichnis Fr. 168'282.80 
 
Total  Gemeinde (Bruttokosten) Fr. 168'282.80 
 
 
2. Subventionen und Beiträge 
 

Beitrag Wohnbaugenossenschaft Schlierbach Fr. 7'000.00 
 
Total  Beiträge Fr. 7'000.00 
 
 
3. Nettobelastung der Gemeinde 
 

Ausgaben Fr. 168'282.80 
Einnahmen Fr. 7'000.00 
 
Finanzwirksame Nettobelastung Fr. 161'282.80 
 
 
4. Verbuchungsnachweis 
 

Sämtliche Ausgaben wurden gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung im Finanzvermögen aktiviert 
(werthaltig, Verkauf möglich). Die Aktivierung erfolgt im Konto 1023.00 - Anlagen des Finanzvermö-
gens. Die Ausgaben wurden wie folgt verbucht: 
 
Rechnung 2014 Fr. 47'140.00 
Rechnung 2015 Fr. 121'142.80 
 
Total Ausgaben gemäss Ziffer 1 Fr. 168'282.80 
 
Der Ertrag wurde im Konto 1023.00 als Wertminderung gebucht (Aktivierung maximal zum Anschaf-
fungswert).   
 
Rechnung 2014 Fr. 4'666.70 
Rechnung 2015 Fr. 2'333.30 
 
Total Beiträge gemäss Ziffer 2 Fr. 7'000.00 
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5. Kreditabrechnung 
 
Bewilligter Kredit durch die  
Stimmberechtigten vom 17.12.2012 Fr. 180'000.00 
./. Bruttokosten gemäss Ziffer 1 Fr.  168'282.80 
 
Kreditunterschreitung brutto Fr. 11'717.20 
 
Effektive Kostenunterschreitung Fr. 18'717.20 
 
 
6. Bemerkung zur Budgetabweichung 
 
Das Projekt verlief sehr erfolgreich. Die Kosten entsprachen der Erwartungen. Abweichungen konnten 
im Rahmen des Bauprozesses aufgefangen werden. 
 
Der Gemeinderat bedankt sich beim Architekturbüro, den Auftragnehmern, bei der Bauherrin des Dorf-
zentrums, bei den Mitarbeitern sowie bei den Bürgerinnen und Bürgern, die diesen Dorfplatz ermöglicht 
und mitgetragen haben. Der Gemeinderat ist stolz auf das Erreichte. 
 
 
 
2.2 Bericht und Empfehlung des Rechnungsprüfungsorgans 
 
Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft. 
 
Für die Abrechnung des Sonderkredites ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe 
darin besteht, diese zu prüfen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissio-
nen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchge-
führt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. 
Wir prüften die Posten  und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis 
von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsät-
ze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.  
 
Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen. 
 
Sursee, 14. April 2016 
 
Truvag Revisions AG 
 
Philipp Steinmann 
zugelassener Revisionsexperte  
Leitender Revisor 
 
Ivan Hodel 
zugelassener Revisionsexperte 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
 
2.1 Die Abrechnung über den Sonderkredit für die Gestaltung eines Dorfplatzes im Gebiet Stägmatte ist 

zu genehmigen. 
 
2.2 Der Bericht der externen Revisionsstelle zur Abrechnung über den Sonderkredit für die Gestaltung 

eines Dorfplatzes im Gebiet Stägmatte ist zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
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Traktandum 3: 

Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder der Bildungs-
kommission und des Präsidiums für die Amtsdauer 
2016 - 2020 
 
 
Gemäss den Artikeln 15 und 28 der Gemeindeordnung der Gemeinde Schlierbach (Ausgabe ab 1. August 
2016) und Artikel 5 des Reglements über die Volksschule der Gemeinde Schlierbach wählen die Stimmbe-
rechtigten der Einwohnergemeinde die zwei frei wählbaren Mitglieder der Bildungskommission. Aus der 
Mitte der Bildungskommission wählt die Versammlung ausserdem eine Präsidentin oder einen Präsidenten. 
Die Wahlen finden an der Gemeindeversammlung statt. Das für das Ressort Bildung verantwortliche Mit-
glied des Gemeinderates ist von Amtes wegen Mitglied der Bildungskommission und kann auch zum Präsi-
denten gewählt werden. Gemäss Diskussion an der Gemeindeversammlung soll das Präsidium nur in Aus-
nahmefällen vom für das Ressort Bildung zuständigen Mitglied des Gemeinderates ausgeübt werden.  
 
Die Amtsdauer der Bildungskommission beträgt vier Jahre und ist auf 16 Jahre beschränkt. Der Amtsantritt 
der neu gewählten Mitglieder der Bildungskommission erfolgt auf den 01. August 2016. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz sind Wahlvorschläge spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversamm-
lung an die Gemeindekanzlei Schlierbach einzureichen. An der Versammlung können die Stimmberechtig-
ten weitere Kandidaten vorschlagen. 
 
 
 
 

Anträge des Gemeinderates 
 
3.1 Der Gemeinderat beantragt die Wahl von zwei frei wählbaren Mitgliedern der Bildungskommission 

Schlierbach für die Amtsdauer 2016  2020. 
 
3.2 Der Gemeinderat beantragt die Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten für die Amtsdauer  

2016  2020 aus der Mitte der Mitglieder.  
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Traktandum 4: 

Neuwahl der Mitglieder der Controlling-Kommission 
und des Präsidiums für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
 
Gemäss Art. 5, 15 und 30 der Gemeindeordnung der Gemeinde Schlierbach wählen die Stimmberechtigten 
der Einwohnergemeinde die Mitglieder und das Präsidium der Controlling-Kommission. Die Wahlen finden 
an der Gemeindeversammlung statt. Die Controlling-Kommission (C-K) besteht aus einer Präsidentin oder 
eine m Präsidenten und aus zwei oder vier Mitgliedern. 
 
Die Amtsdauer der Controlling-Kommission beträgt vier Jahre und ist auf 16 Jahre beschränkt. Der Amts-
antritt der neu gewählten Mitglieder der Controlling-Kommission erfolgt auf den 01. Oktober 2016. 
 
Die Controlling-Kommission besteht heute aus drei Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder hat sich bewährt 
und soll für die neue Amtsperiode beibehalten werden. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz sind Wahlvorschläge spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversamm-
lung an die Gemeindekanzlei Schlierbach einzureichen. An der Versammlung können die Stimmberechtig-
ten weitere Kandidaten vorschlagen. 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
4.1 Der Gemeinderat beantragt die Wahl von drei Mitgliedern der Controlling-Kommission Schlierbach 

für die Amtsdauer 2016  2020. 
 
4.2 Der Gemeinderat beantragt die Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten für die Amtsdauer  

2016  2020 aus der Mitte der Mitglieder. 
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Traktandum 5: 

Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder des  
Urnenbüros für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
 
Gemäss § 44 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Luzern bestimmt die Gemeinde die Zahl der Urnenbü-
ropräsidenten und der Urnenbüromitglieder. Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde wählen ge-
mäss Art. 5, 15, 31 der Gemeindeordnung die frei wählbaren Mitglieder des Urnenbüros an der Gemeinde-
versammlung. Den politischen Parteien ist bei der Bestellung des Urnenbüros eine angemessene Vertretung 
einzuräumen. 
 
Stimmregisterführer ist gemäss § 9 des Stimmrechtsgesetzes der Gemeindeschreiber oder eine von der 
Gemeinde bezeichnete Fachperson der Gemeindeverwaltung. Der Stimmregisterführer ist von Amtes we-
gen Urnenbüromitglied der Einwohnergemeinde. 
 
Die übrigen Urnenbüromitglieder werden von den Stimmberechtigten spätestens im ersten Jahr nach der 
Neuwahl des Gemeinderates gewählt. Wählbar ist nur, wer stimmberechtigt ist und in der Gemeinde Wohn-
sitz hat. 
 
Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und ist auf 16 Jahre beschränkt (Art. 5 Gemeindeordnung). Der Amtsan-
tritt der Mitglieder des Urnenbüros erfolgt auf den 01. Oktober 2016. 
 
Das Urnenbüro besteht heute aus neun Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder hat sich bewährt und soll für 
die neue Amtsperiode gleich bleiben. Der Gemeinderat Schlierbach wird an der konstituierenden Sitzung 
einerseits die Zahl der Urnenbüropräsidenten festlegen und andererseits die Urnenbüropräsidenten aus den 
Urnenbüromitgliedern wählen. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz sind Wahlvorschläge spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversamm-
lung an die Gemeindekanzlei Schlierbach einzureichen. An der Versammlung können die Stimmberechtig-
ten weitere Kandidaten vorschlagen. 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt die Wahl von acht frei wählbaren Mitgliedern des Urnenbüros Schlierbach für 
die Amtsdauer 2016  2020. 
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Traktandum 2: 
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Traktandum 6: 

Neuwahl der frei wählbaren Mitglieder der Bürger-
rechtskommission für die Amtsdauer 2016 - 2020 
 
 
Gemäss Art. 5, 15 und 32 der Gemeindeordnung der Gemeinde Schlierbach wählen die Stimmberechtigten 
der Einwohnergemeinde die frei wählbaren Mitglieder der Bürgerrechtskommission. Die Wahlen finden an 
der Gemeindeversammlung statt. Die Bürgerrechtskommission besteht aus dem zuständigen Mitglied des 
Gemeinderats (von Amtes wegen Mitglied - muss nicht gewählt werden) und aus vier weiteren Mitgliedern. 
Zuständiges Mitglied des Gemeinderates ist gemäss Gemeinderatsentscheid der Gemeindepräsident.  
 
Die Amtsdauer der Bürgerrechtskommission beträgt vier Jahre und ist auf 16 Jahre beschränkt. Der Amts-
antritt der neu gewählten Mitglieder der Bürgerrechtskommission erfolgt auf den 01. Oktober 2016. 
 
Die Bürgerrechtskommission besteht heute aus fünf Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder hat sich bewährt 
und soll somit für die neue Amtsperiode unverändert bleiben. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz sind Wahlvorschläge spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversamm-
lung an die Gemeindekanzlei einzureichen. An der Versammlung können die Stimmberechtigten weitere 
Kandidaten vorschlagen. 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt die Wahl von vier frei wählbaren Mitgliedern der Bürgerrechtskommission 
Schlierbach für die Amtsdauer 2016 - 2020. 
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